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Nr. 107/XVI 

 

An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Josef Noggler 
________________________ 
 

A N F R A G E 

 

Mit dem Dekret Nr. 26 vom 17. Juli 2017 hat der Präsident der Regionalregierung gemäß den in 
den Absätzen 1 und 3 des Artikels 27 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 9. November 1983 mit 
seinen späteren Änderungen und Ergänzungen vorgesehenen Kriterien die Bediensteten bestimmt, 
welche die Leiter der Abteilungen oder die Amtsdirektoren im Falle einer vorübergehenden 
Abwesenheit oder Verhinderung vertreten sollen, wobei dem genannten Dekret die entsprechende 
Auflistung beigelegt wurde. In dieser ist jedoch kein Bediensteter angeführt worden, der 
gegebenenfalls den Direktor des Amtes für allgemeine Dienste der Abteilung III ersetzen könnte. 

Mit dem Dekret Nr. 81 vom 13. November 2018 hat der Präsident der Regionalregierung eine 
Änderung am vorgenannten Dekret Nr. 26/2017 infolge der Dienstbeendigung von Frau Drin 
Hedwig Kapeller und des Rücktritts von Frau Rag. Sabrina Poli vorgenommen, die zuvor als 
Stellvertreterinnen des Direktors des Amtes für das Amtsblatt der Region und des Direktors des 
Amtes für Informatik und Digitalisierung bestimmt worden sind. 

Mit dem Dekret Nr. 7 vom 18. Februar 2019 hat der Präsident der Regionalregierung die 
vorgenannten Dekrete Nr. 26/2017 und Nr. 81/2018 erneut abgeändert und Herrn Dr. Giuliano Carli 
zum Stellvertreter des Direktors des Amtes für das Amtsblatt bestimmt. 

Mit dem Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 18 vom 7. März 2019 sind die 
vorgenannten Dekrete Nr. 26/2017, Nr. 81/2018 und Nr. 7/2019 abgeändert und Herr Dr. Günther 
Hofer ist zum Stellvertreter des Leiters der Abteilung V ernannt worden. 

Mit dem Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 85 vom 20. November 2019 ist das 
vorherige Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 18/2019 abgeändert worden und Herr 
Dr. Michele Tessari ist zum Stellvertreter des Leiters der Abteilung V sowie Frau RA Sabrina Poli 
ist zur stellvertretenden Leiterin des Amtes für Informatik und Digitalisierung bestimmt worden. 

Mit dem Dekret Nr. 32 vom 25. Juni 2020 hat der Präsident der Regionalregierung das vorherige 
Dekret Nr. 85/2019 infolge des Verzichts von Herrn Dr. Giuliano Carli auf den Auftrag als 
Stellvertreter des Leiters des Amtes für das Amtsblatt abgeändert. 

Mit dem Dekret Nr. 38 vom 24. August 2020 hat der Präsident der Regionalregierung das vorherige 
Dekret Nr. 32/2020 abgeändert und Herrn Graziano Micheli zum stellvertretenden Direktor des 
Amtes für Vergabeverfahren, Verträge, Vermögen und Ökonomat bestimmt. 

Mit dem Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 52 vom 10. November 2020 ist das 
vorherige Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 38/2020 abgeändert und Frau Drin 
Sabrina Hipp zur stellvertretenden Leiterin des Amtes für Übersetzungen und 
Sprachangelegenheiten ernannt worden ist. 



Mit dem Dekret Nr. 17 vom 1. April 2021 hat der Präsident der Regionalregierung das vorgenannte 
Dekret Nr. 52/2020 abgeändert und Frau Drin Barbara Giacomozzi zur stellvertretenden Leiterin des 
Amtes für Sozialfürsorge und für die Ordnung der ÖBPB und Herrn Sieghard Camper zum 
Stellvertreter des Leiters der Abteilung III ernannt. 

Mit dem Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 31 vom 9. Juni 2021 ist das vorherige 
Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 17/2021 abgeändert und Herr Dr. Renato Pergher 
ist zum Stellvertreter des Direktors des Amtes für Vermögen bestellt worden. 

Mit dem Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 46 vom 13. August 2021 ist das 
vorherige Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Nr. 31/2021 abgeändert und Herr Dr. Luca 
Tonelli ist zum Stellvertreter der Direktors des Amtes für allgemeine Dienste ernannt worden. 

Den Unterfertigten ist bekannt, dass die im allgemeinen Verzeichnis der Regionalbediensteten, 
welche die Eignung zur Leitung eines Amtes erlangt haben, eingetragenen Personen am 23. 
Dezember 2020 hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur Übernahme des Amtes des Direktors der 
nachstehend angeführten Ämter befragt worden sind: Amt für Friedensgerichte und 
Wiedergutmachungsjustiz, allgemeine Dienste und Vermögen, wobei sie aufgefordert worden sind, 
ihre Antwort bis zum 11. Jänner 2021 zu übermitteln. Ziel der Befragung war es, die 
Regionalregierung in die Lage zu versetzen, ihre Entscheidungen im Sinne des Artikels 25 des 
Regionalgesetzes Nr. 15 vom 9. November 1983 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen 
treffen zu können. 

Soweit den Unterfertigten bekannt ist, ist nach der vorgenannten Befragung die Leitung des Amtes 
für Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz (Beschluss der Regionalregierung Nr. 10 vom 
10. Februar 2021) und des Amtes für Vermögen (Beschluss der Regionalregierung Nr. 11 vom 10. 
Februar 2021) erteilt worden, während mit der Leitung des Amtes für allgemeine Dienste 
anscheinend die Leiterin der Abteilung III befasst worden ist.  

All dies vorausgeschickt, erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten,  
 

den Präsidenten der Regionalregierung zu befragen, 
 

um Folgendes in Erfahrung zu bringen bzw. zu erhalten: 
 

1. die Liste der Personen, die in das allgemeine Verzeichnis der Regionalbediensteten, welche die 
Eignung zur Leitung eines Amtes erlangt haben, eingetragen sind? 

2. Welche Beamten haben aufgrund des von der stellvertretenden Leiterin des Amtes für 
dienstrechtliche Verwaltung der Abteilung IV – Verwaltung der Humanressourcen gestellten 
Antrags vom 23. Dezember 2020 ihre diesbezügliche Bereitschaft bekundet? 

3. Aus welchem Grund hat die Regionalregierung die Leitung des Amtes für allgemeine Dienste 
nicht vergeben und auf der Grundlage welchen Beschlusses oder welcher 
Gesetzesbestimmungen ist die Leiterin der Abteilung III auch mit der Leitung des oben 
genannten Amtes betraut worden? 

4. Welche Kriterien müssen laut den geltenden Gesetzesbestimmungen für die Auswahl der 
stellvertretenden Abteilungsleiter und Amtsdirektoren gegeben sein und ob bei der 
Namhaftmachung von Herrn Dr. Luca Tonelli die vorgeschriebenen Voraussetzungen 
eingehalten worden sind? 

5. Aus welchem Grund für die Namhaftmachung des Leiters des Amtes für allgemeine Dienste 
nicht auf die am 23. Dezember 2020 zugestellte Befragung zurückgegriffen worden ist?  

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
Alex MARINI 
Diego NICOLINI* 
 

*  Der Regionalratsabgeordnete Nicolini bestätigt seine Unterzeichnung mittels zertifizierter Post. 


